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Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikani-
sche Republik, Zypern.

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltung: Japan.

61/72. Probleme infolge der Anhäufung von Beständen
überschüssiger konventioneller Munition

Die Generalversammlung,

im Hinblick darauf, zu dem im Rahmen der Reform der
Vereinten Nationen eingeleiteten Prozess beizutragen, der der
Organisation bei der Wahrung des Friedens und der Sicherheit
zu größerer Wirksamkeit verhelfen soll, indem ihr die Mittel
und Werkzeuge an die Hand gegeben werden, die sie für die
Konfliktprävention, die friedliche Beilegung von Streitigkei-
ten, die Friedenssicherung, die Friedenskonsolidierung in der
Konfliktfolgezeit und den Wiederaufbau benötigt,

unterstreichend, wie wichtig ein umfassender und inte-
grierter Abrüstungsansatz ist, der sich auf die Ausarbeitung
konkreter Maßnahmen stützt,

Kenntnis nehmend von dem Bericht der Sachverständigen-
gruppe über die Munitions- und Sprengstoffproblematik103, 

unter Hinweis auf die Empfehlung in Ziffer 27 des Be-
richts, den der Vorsitzende der Offenen Arbeitsgruppe zur
Aushandlung eines internationalen Rechtsinstruments zur Er-
möglichung der rechtzeitigen und zuverlässigen Identifikation
und Rückverfolgung illegaler Kleinwaffen und leichter Waf-
fen durch die Staaten vorgelegt hat, wonach die Frage der Mu-
nition für Kleinwaffen und leichte Waffen als Teil eines im
Rahmen der Vereinten Nationen durchgeführten gesonderten
Prozesses umfassend behandelt werden soll104, 

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den Tätigkeiten
und Maßnahmen auf regionaler und subregionaler Ebene zur
Frage der konventionellen Munition,

unter Hinweis auf ihren Beschluss 59/515 vom 3. Dezem-
ber 2004 und ihre Resolution 60/74 vom 8. Dezember 2005,
mit der sie beschloss, die Frage der Bestände überschüssiger
konventioneller Munition in die Tagesordnung ihrer einund-
sechzigsten Tagung aufzunehmen,

1. legt allen interessierten Staaten nahe, auf freiwilliger
Grundlage und nach Maßgabe ihrer legitimen Sicherheitsbe-
dürfnisse zu bewerten, ob Teile ihrer Bestände konventioneller
Munition als überschüssig betrachtet werden sollten, und er-
kennt an, dass die Sicherheit solcher Bestände in Betracht ge-
zogen werden muss und dass angemessene Kontrollen hin-
sichtlich der Sicherheit und Sicherung der Bestände konven-
tioneller Munition auf nationaler Ebene unverzichtbar sind,
um die Explosions-, Verschmutzungs- oder Abzweigungsge-
fahr zu beseitigen;

2. appelliert an alle interessierten Staaten, Umfang und
Art ihrer überschüssigen Bestände konventioneller Munition

zu bestimmen und zu klären, ob sie ein Sicherheitsrisiko dar-
stellen, auf welche Weise sie gegebenenfalls vernichtet wer-
den können und ob Hilfe von außen zur Beseitigung dieses Ri-
sikos erforderlich ist;

3. legt den Staaten, die dazu in der Lage sind, nahe, in-
teressierte Staaten im bilateralen Rahmen oder über interna-
tionale oder regionale Organisationen auf freiwilliger und
transparenter Grundlage bei der Ausarbeitung und Durchfüh-
rung von Programmen zur Beseitigung überschüssiger Bestän-
de oder zur Verbesserung ihrer Verwaltung zu unterstützen;

4. legt allen Mitgliedstaaten nahe, die Möglichkeit zu
prüfen, im nationalen, regionalen oder subregionalen Rahmen
entsprechende Maßnahmen zur Bekämpfung des mit der An-
häufung solcher Bestände zusammenhängenden unerlaubten
Handels auszuarbeiten und durchzuführen;

5. ersucht den Generalsekretär, die Auffassungen der
Mitgliedstaaten über die aus der Anhäufung von Beständen
überschüssiger konventioneller Munition entstehenden Risi-
ken und über Möglichkeiten zur stärkeren Kontrolle konven-
tioneller Munition auf nationaler Ebene einzuholen und der
Generalversammlung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung
einen Bericht vorzulegen;

6. beschließt, die Frage der Bestände überschüssiger
konventioneller Munition umfassend zu behandeln;

7. ersucht den Generalsekretär, eine Gruppe von Regie-
rungssachverständigen einzusetzen, die spätestens ab 2008
weitere Schritte zur Verstärkung der Zusammenarbeit in der
Frage der Bestände überschüssiger konventioneller Munition
prüfen soll, und der Generalversammlung den Bericht der
Sachverständigengruppe zur Behandlung auf ihrer dreiund-
sechzigsten Tagung zu übermitteln;

8. beschließt, diese Frage in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 61/73
Verabschiedet auf der 67. Plenarsitzung am 6. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/394, Ziff. 108)105.

61/73. Studie der Vereinten Nationen zur Abrüstungs-
und Nichtverbreitungserziehung

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/33 E vom 20. No-

vember 2000, 57/60 vom 22. November 2002 und 59/93 vom
3. Dezember 2004,

unter Begrüßung des Berichts des Generalsekretärs über
Abrüstungs- und Nichtverbreitungserziehung106, in dem er

103 Siehe A/54/155.
104 A/60/88 und Corr.2.

105 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Argentinien, Australien, Bolivien, Bra-
silien, Chile, Costa Rica, Dominikanische Republik, ehemalige jugosla-
wische Republik Mazedonien, El Salvador, Haiti, Honduras, Indien, In-
donesien, Japan, Kanada, Kolumbien, Malaysia, Mexiko, Monaco, Neu-
seeland, Nicaragua, Norwegen, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Polen,
Schweden, Sierra Leone, Spanien, Südafrika, Thailand und Ungarn.
106 A/61/169 und Add.1.
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über die Umsetzung der Empfehlungen in der Studie der Ver-
einten Nationen zur Abrüstungs- und Nichtverbreitungserzie-
hung107 Bericht erstattete,

hervorhebend, dass der Generalsekretär in seinem Bericht
zu dem Schluss kommt, dass es notwendig ist, weitere An-
strengungen zur Umsetzung der Empfehlungen der Studie zu
unternehmen und den guten Beispielen für ihre Umsetzung zu
folgen, damit in noch stärkerem Maße langfristige Ergebnisse
erzielt werden,

in dem Wunsch, die Dringlichkeit der Förderung konzer-
tierter internationaler Bemühungen um Abrüstung und Nicht-
verbreitung hervorzuheben, vor allem auf dem Gebiet der nu-
klearen Abrüstung und der Nichtverbreitung von Kernwaffen,
mit dem Ziel, die internationale Sicherheit zu stärken und eine
nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu för-
dern,

im Bewusstsein der Notwendigkeit, die negativen Auswir-
kungen von Kulturen der Gewalt und der Gleichgültigkeit an-
gesichts der heutigen Gefahren auf diesem Gebiet durch lang-
fristige Erziehungs- und Schulungsprogramme zu bekämpfen,

nach wie vor davon überzeugt, dass Abrüstungs- und
Nichtverbreitungserziehung notwendiger denn je ist, insbe-
sondere im Hinblick auf Massenvernichtungswaffen, aber
auch auf dem Gebiet der Kleinwaffen und leichten Waffen, des
Terrorismus und anderer Herausforderungen für die interna-
tionale Sicherheit und den Abrüstungsprozess sowie im Hin-
blick darauf, wie wichtig es ist, die Empfehlungen in der Stu-
die der Vereinten Nationen umzusetzen,

in Anerkennung der bedeutsamen Rolle der Zivilgesell-
schaft, namentlich der nichtstaatlichen Organisationen, bei der
Förderung der Abrüstungs- und Nichtverbreitungserziehung,

1. dankt den Mitgliedstaaten, den Vereinten Nationen
und den anderen internationalen und regionalen Organisatio-
nen sowie den zivilgesellschaftlichen und nichtstaatlichen Or-
ganisationen, die innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs die
Empfehlungen in der Studie der Vereinten Nationen107 umge-
setzt haben, wie in dem Bericht des Generalsekretärs über die
Umsetzung der Empfehlungen106 erörtert, und legt ihnen aber-
mals nahe, diese Empfehlungen auch weiterhin umzusetzen
und dem Generalsekretär über die diesbezüglich unternomme-
nen Schritte Bericht zu erstatten;

2. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über die
Ergebnisse der Umsetzung der Empfehlungen sowie über et-
waige neue Chancen zur Förderung der Abrüstungs- und
Nichtverbreitungserziehung auszuarbeiten und ihn der Gene-
ralversammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung vorzu-
legen;

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Informa-
tionen im Zusammenhang mit dem genannten Bericht sowie
alle sonstigen Informationen, die die Sekretariats-Hauptabtei-
lung Abrüstungsfragen in Bezug auf die Umsetzung der Emp-
fehlungen in der Studie der Vereinten Nationen laufend sam-

melt, so weit wie möglich auf elektronischem Wege und in so
vielen Amtssprachen wie möglich zu verbreiten;

4. beschließt, den Punkt „Abrüstungs- und Nichtver-
breitungserziehung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer
dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 61/74

Verabschiedet auf der 67. Plenarsitzung am 6. Dezember 2006, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 167 Stimmen bei 4 Gegenstimmen und 7 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/394, Ziff. 108)108:

Dafür: Afghanistan, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Bar-
buda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bolivien, Bos-
nien und Herzegowina, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso,
Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominica, Do-
minikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun,
Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guyana, Haiti,
Honduras, Indonesien, Irak, Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jor-
danien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kirgi-
sistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuwait, Laotische Volksdemokra-
tische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dscha-
mahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali,
Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien
(Föderierte Staaten von), Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Namibia,
Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Norwegen, Oman,
Österreich, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Po-
len, Portugal, Republik Korea, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salo-
monen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slo-
wakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent
und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan,
Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechi-
sche Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uru-
guay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Ara-
bische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Demokratische Volksrepublik Korea, Indien, Pakistan, Vereinigte
Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Ägypten, Bhutan, China, Cuba, Iran (Islamische Republik), Is-
rael, Myanmar.

61/74. Erneuerte Entschlossenheit zur völligen Beseiti-
gung der Kernwaffen

Die Generalversammlung,

daran erinnernd, dass alle Staaten weitere konkrete Schrit-
te und wirksame Maßnahmen zur völligen Beseitigung der
Kernwaffen ergreifen müssen, um eine friedliche und sichere

107 A/57/124.

108 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Andorra, Australien, Belgien, Bos-
nien und Herzegowina, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire,
Deutschland, Dominikanische Republik, ehemalige jugoslawische Repu-
blik Mazedonien, El Salvador, Finnland, Guatemala, Guinea, Irak, Itali-
en, Japan, Kanada, Kroatien, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mada-
gaskar, Montenegro, Nepal, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Öster-
reich, Palau, Paraguay, Peru, Philippinen, Salomonen, Schweiz, Senegal,
Serbien, Slowenien, Spanien, Thailand, Timor-Leste, Tschechische Re-
publik, Ukraine, Vereinigte Republik Tansania und Zypern.




